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Verfolgen Körperschaften wie insbesondere Stiftungen, gemeinnützige GmbH oder Vereine ausschließlich 

gemeinnützige (§ 52 AO), mildtätige (§ 53 AO) oder kirchliche (§ 54 AO) Zwecke, können Steuerbefreiungen 

oder steuerliche Vergünstigungen geltend gemacht werden. 
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Wesentliche allgemeine Voraussetzungen hierfür sind:

Satzung 

Die begünstigte Tätigkeit muss nach Satzung, Stiftungsgeschäft oder der sonstigen 
Verfassung gemeinnützig sein sowie nach der tatsächlichen Geschäftsführung der 
Körperschaft auch entsprechend ausgeführt werden.

Selbstlosigkeit

Insbesondere dürfen keine eigenwirtschaftlichen Zwecke der Körperschaft 
verwirklicht oder Beteiligte begünstigt werden (§ 55 AO).

Ausschließlichkeit

Die Körperschaft darf nur im Rahmen ihres Satzungszwecks tätig werden 
(§ 56 AO).

Unmittelbarkeit

Der satzungsmäßige Zweck muss grundsätzlich selbst erfüllt werden (§ 57). Jedoch 
können unter bestimmten Voraussetzungen Hilfspersonen eingesetzt werden. Zudem 
ist eine Mittelweitergabe an andere gemeinnützige Körperschaften bei 
entsprechender Satzungsregelung möglich (§ 58 Nr. 1 AO). 
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Die Steuerbegünstigungen im Überblick

Laufende Besteuerung der gemeinnützigen Körperschaft 

– Ideeller Bereich (Spenden etc.) + Vermögensverwaltung: befreit von der KSt und GewSt 

– Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14 AO): partielle Steuerpflicht

– Eigene gewerbliche Tätigkeit der gemeinnützigen Körperschaft 

– Beteiligung an Kapitalgesellschaft: nur bei entscheidendem Einfluss auf Geschäftsleitung oder 

Betriebsaufspaltung 

– Beteiligung an Personengesellschaft i.d.R. wirt. GB, außer bei reiner Vermögensverwaltung

– Rückausnahme für Zweckbetrieb

Spendenabzug beim Zuwendenden 

– Einfacher Sonderausgabenabzug, § 10b Abs. 1 Nr. 1 EStG

– bis max. 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte oder

– 4 Promille der Gesamtumsätze zzgl. Löhnen und Gehältern

– Nicht nutzbare Abzugsbeträge können in folgende Veranlagungszeiträume vorgetragen werden

– Erweiterter Sonderausgabenabzug, § 10b Abs. 1a EStG

– Nur bei Zuwendungen an (rechtsfähige oder nicht rechtsfähige) Stiftungen

– Nur bei Zuwendung in den Vermögensstock (zu erhaltendes Vermögen)

– Bis zu 1 Mio. € bzw. bei zusammenveranlagten Ehepartnern bis zu 2 Mio.

– Erweiterter Sonderausgabenabzug steht alle 10 Jahre zur Verfügung

– Wird zusätzlich zum einfachen Sonderausgabenabzug gewährt (ohne Höchstbetragsbegrenzung)

– Überschießendes Abzugspotential kann im Wege des einfachen Sonderausgabenabzugs in die 

folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen werden

Schenkungsteuerbefreiung für Zuwendungen, § 13 Abs. 1 Nr. 16 b) ErbStG



(1) 1Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit 

auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. 2Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht 

gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel 

Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, 

insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. 3Eine Förderung der 

Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts zuführt. 
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(2) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind 

als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen: 

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;

2. die Förderung der Religion;

3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens 

und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbeson-

dere die Verhütung und Bekämpfung von übertrag-

baren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im 

Sinne des § 67, und von Tierseuchen;

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;

5. die Förderung von Kunst und Kultur;

6. die Förderung des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege;

7. die Förderung der Erziehung, Volks- und 

Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe;

8. die Förderung des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege im Sinne des Bundesnatur-

schutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der 

Länder, des Umweltschutzes, einschließlich des 

Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des 

Hochwasserschutzes;

9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbeson-

dere der Zwecke der amtlich anerkannten 

Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der 

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ihrer 

Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrich-

tungen und Anstalten;

10.die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch 

oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, 

Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, 

Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und 

Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte 

sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des 

Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und 

Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes 

für Vermisste, Förderung der Hilfe für Menschen, 

die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität oder 

ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert 

werden;

11.die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;

12.die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen-

und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung;

13.die Förderung internationaler Gesinnung, der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens;

14.die Förderung des Tierschutzes;

15.die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;

16.die Förderung von Verbraucherberatung und 

Verbraucherschutz;

17.die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und 

ehemalige Strafgefangene;

18.die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern;

19.die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

20.die Förderung der Kriminalprävention;

21.die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);

22.die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und 

der Ortsverschönerung;

23.die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der 

Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums 

einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und 

des Faschings, der Soldaten- und 

Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des 

Modellflugs und des Hundesports;

24.die allgemeine Förderung des demokratischen 

Staatswesens im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die 

nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher 

Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen 

Bereich beschränkt sind;

25.die Förderung des bürgerschaftlichen Engage-

ments zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 

kirchlicher Zwecke;

26.die Förderung der Unterhaltung und Pflege von 

Friedhöfen und die Förderung der Unterhaltung von 

Gedenkstätten für nichtbestattungspflichtige Kinder 

und Föten.

2Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht 

unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf 

materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 

entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser 

Zweck für gemeinnützig erklärt werden. 3Die obersten 

Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine 

Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungs-

gesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach 

Satz 2 zuständig ist. 

§ 52 Gemeinnützige Zwecke



Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu 

unterstützen, 

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder;

2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle des 

Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. 2Dies gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen 

Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 3Bei 

Personen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage geworden ist, dürfen die 

Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen übersteigen. 4Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind 

a. Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes und

b. andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Bezüge,

aller Haushaltsangehörigen. 5Zu berücksichtigen sind auch gezahlte und empfangene Unterhaltsleistungen. 6Die 

wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit im vorstehenden Sinne ist bei Empfängern von Leistungen nach dem Zweiten 

oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, des Wohngeldgesetzes, bei Empfängern von Leistungen nach § 27a des 

Bundesversorgungsgesetzes oder nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes als nachgewiesen anzusehen. 7Die 

Körperschaft kann den Nachweis mit Hilfe des jeweiligen Leistungsbescheids, der für den Unterstützungs-

zeitraum maßgeblich ist, oder mit Hilfe der Bestätigung des Sozialleistungsträgers führen. 8Auf Antrag der 

Körperschaft kann auf einen Nachweis der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit verzichtet werden, wenn auf Grund 

der besonderen Art der gewährten Unterstützungsleistung sichergestellt ist, dass nur wirtschaftlich hilfebedürftige 

Personen im vorstehenden Sinne unterstützt werden; für den Bescheid über den Nachweisverzicht gilt § 60a 

Absatz 3 bis 5 entsprechend.
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§ 53 Mildtätige Zwecke

§ 54 Kirchliche Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine 

Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern.

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Unterhaltung von 

Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung von 

Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens der Toten, 

ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kirchen-

diener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen. 




